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Organisatorisches 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der 
Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert 
sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden die Übungsleiter über die entspre-
chenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.  

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platz-
verweis.  

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-
schen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

o Körperkontakt außerhalb der Übungseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist unter-
sagt. 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 
Teilnahme an der Übungsstunde untersagt.  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 
auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Ein-
malhandtücher ist gesorgt.  

o Vor und nach der Übungsstunde (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Abholung und Rück-
gabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-
Bereich.  

o Die Teilnehmer bringen ihre eigenen Gymnastikmatten mit. Durch die Benutzung von Hand-
schuhen wird der direkte Kontakt mit Sportgeräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgerä-
ten werden diese durch den Sportler selbst gereinigt und desinfiziert.  

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Ver-
fügung. Falls die Sanitäranlage genutzt wird, ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Außer-
dem werden die sanitären Einrichtungen einmal täglich gereinigt.  

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch frequen-
tierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden desinfiziert, was von den Übungsleitern übernom-
men wird.  

o Unsere Indoorsportanlagen werden, wenn Übungsstunden mit je 60 Minuten hintereinander 
stattfinden, 15 Minuten lang gelüftet. 

o Die Teilnehmerzahl ist pro Übungsstunde auf max. 25 Personen begrenzt; Markierungen auf 
dem Boden helfen den Teilnehmern, den Abstand einzuhalten; die Teilnehmerdaten werden do-
kumentiert und nach 14 Tagen vernichtet. 

o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte mehr 
als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht.  

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahr-
zeug zu tragen sind. 



 
 

Vorstandschaft: Klaus Wiesler (Verwaltung), Steffen Schmitt (Sport), Marion Rösser (Finanzen),  
Dieter Wolf (Wirtschaft), Matthias Kessler (Liegenschaften)  

 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbst-
ständig entsorgt.  

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teil-
nahme an der Übungsstunde untersagt.  

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestab-
stands von 1,5 Metern hingewiesen.  

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 
generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände.  

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  

o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf 60 Minuten beschränkt.  

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlan-
gen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.  

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände (speziell 
auch im Indoorbereich).  

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

o Die Mitglieder kommen bereits in Sportkleidung, wechseln lediglich ihre Straßenschuhe mit ihren 
Turnschuhen. 

o Auf das Duschen wird verzichtet. 
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